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Inkraftsetzung der 
erhöhten Schwel-
lenwerte des Revi-
sionsrechts per  
1. Januar 2012 
 
Der Bundesrat hat am 31. 
August 2011 beschlossen, 
die vom Parlament erhöh-
ten Schwellenwerte des 
Revisionsrechts auf den 1. 
Januar 2012 in Kraft zu 
setzen, sofern das Refe-
rendum nicht ergriffen 
wird. Die Schwellenwerte 
grenzen die eingeschränk-
te von der ordentlichen 
Prüfung der Jahresrech-
nung ab.  
 
Am 17. Juni 2011 hatte 
das Parlament in der 
Schlussabstimmung eine 
Änderung des seit dem 1. 
Januar 2008 geltenden 
Revisionsrechts gut ge-
heissen. Die bisher gelten-
den Schwellenwerte von 
CHF 10 Mio. Bilanzsumme, 
CHF 20 Mio. Umsatzerlös 
und 50 Vollzeitstellen (Art. 
727 Abs. 1 OR) werden 
auf 20 Mio. Bilanzsum-
me, 40 Mio. Umsatzer-
lös und 250 Stellen er-
höht.  
 
Die Referenzgrössen des 
geltenden Revisionsrechts 
"Bilanzsumme, Umsatzer-
lös und Vollzeitstellen" 
bleiben unverändert. Auch 
der Berechnungsme-
chanismus bleibt gleich: 
Eine ordentliche Prüfung 

der Jahresrechnung ist 
durchzuführen, wenn zwei 
der drei Schwellenwerte 
20-40-250 in zwei auf-
einanderfolgenden Ge-
schäftsjahren überschrit-
ten werden.  
 
Relevante Geschäfts-
jahre: Für die Beurteilung, 
ob zwei von drei Schwel-
lenwerten in zwei aufein-
anderfolgenden Geschäfts-
jahren überschritten wer-
den, sind das Berichts- 
und das Vorjahr beizuzie-
hen. Für das Geschäftsjahr 
2012 sind dies die Zahlen 
der Jahre 2012 (Berichts-
jahr) und 2011 (Vorjahr). 
Dies entspricht der herr-
schenden Lehre zum gel-
tenden Revisionsrecht, die 
kein zeitliches Hinauszö-
gen des Wechsels von der 
einen zur anderen Art der 
Revision will.  
 
Die Übergangsbestim-
mung verhindert eine 
Rückwirkung. Sie hält fest, 
dass die erhöhten Schwel-
lenwerte vom ersten Ge-
schäftsjahr an gelten, das 
mit Inkrafttreten der Än-
derung oder danach be-
ginnt. Die Schwellenwerte 
20-40-250 gelten folglich 
frühestens für die Revision 
der Jahresrechnung des 
Geschäftsjahrs 2012.  
(Quelle: Medienmitteilung 

des Bundesrates vom 31. 

August 2011) 

 
 
 

Kein Einkommens-
abzug bei Wohn-
rechten 
 
Gemäss Steuergesetz (Art. 
33 Abs. 1 lit. b DBG) kön-
nen vom Einkommen dau-
ernde Lasten und 40% von 
bezahlten Leibrenten ab-
gezogen werden. Ein Ein-
kommensabzug aufgrund 
eines bestehenden Wohn-
rechtes bei einer Liegen-
schaft ist jedoch nicht 
möglich.  

Was versteht man unter 
einem Wohnrecht?  

Ein Wohnrecht ist das 
nicht vererbliche, aber 
übertragbare Recht des 
Wohnberechtigten zur 
Nutzung einer Wohnung 
oder eines Einfamilienhau-
ses.  

In Bezug auf die Steuern 
ist zu beachten, dass der 
Wohnberechtigte den 
"Eigenmietwert" bzw. 
Mietertrag am Ort der ge-
legenen Sache als Ein-
kommen zu versteuern hat 
und zum Abzug des Woh-
nungsunterhalts berechtigt 
ist. Der Wohnrechtsbe-
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lastete hat den Vermö-
genswert der Wohnung 
bzw. des Einfamilienhau-
ses zu versteuern und ist 
zum Abzug des Hypothe-
kar-Schuldzinses berech-
tigt.  

Wird mit dem Immobilien-
erwerb dem Veräusserer 
das Wohnrecht oder die 
Nutzniessung eingeräumt 
(sog. "Vorbehaltsnutz-
ung"), erfolgt der Rechts-
übergang der Liegenschaft 
zu einem um den Wert des 
Nutzungsrechts redu-
zierten Kapitalwert, wes-
halb: 

• keine vom Einkommen 
abziehbaren Aufwend-
ungen entstehen 

• keine Berechtigung zu 
einem fiktiven Einkom-
mensabzug entsteht. 

Zudem nimmt die Belas-
tung bzw. der Minderwert 
von Jahr zu Jahr ab, bis 
beim Wegfall der Dienst-
barkeit der Immobilien-
wert wieder ungeschmä-
lert intakt ist. Der sukzes-
sive Vermögenszugang ist 
umgekehrt 

• nicht als Einkommen zu 
deklarieren 

• auch einkommens-
neutral, wenn die 
dienstbarkeitsberechtig-
te Person weniger lang 
oder länger als die mitt-
lere Lebenserwartung - 
nach den meistens als 
Grundlage für den Vor-
behaltsabzug bildenden 
Mortalitäts-Tabellen -
lebt; weder ein früheres 
noch späteres Ableben 
des Berechtigten mit 
entsprechend kürzerer 
oder längerer Nut-
zungsdauer sind ein-
kommenssteuerlich re-
levant.  

Im zu beurteilenden Fall 
hatte ein Steuerpflichtiger 

einen fiktiven Abzug vor-
genommen und diesen 
damit begründet, dass 
sein Grundstück durch das 
Wohnrecht etwas weniger 
wertvoll sei. Das Bundes-
gericht widersprach dieser 
Ansicht:  

Der Eigentümer des nut-
zungsbelasteten Grund-
stücks müsse der wohn-
berechtigten Person keine 
Zahlungen leisten, wes-
halb er auch nichts von 
den Einkünften absetzen 
könne. Die Belastung 
nehme auch durch das 
fortschreitende Alter des 
Bewohners mit jedem Jahr 
ab und der Wert der Lie-
genschaft sei bei deren 
Tod wieder voll intakt. Ein 
Abzug wäre auch sachwid-
rig, da der Wert der wohn-
rechtsbelasteten Liegen-
schaft jedes Jahr beim 
Grundeigentümer ständig 
ansteige, wobei dieser 
Vermögenszugang auch 
nicht als Einkommen er-
fasst werde. (Quelle: BGE 
2C_542/2010, 2C_543/ 

2010 vom 24.11.10) ���� 

 
 

 
 
 

 
Anerkennung des 
Geschäftsver-
mögens nur unter 
bestimmten Vor-
aussetzungen  
 
Das Bundesgericht hatte 
den Fall zu beurteilen, ob 
Verluste des Geschäftsver-

mögens mittels Abschrei-
bungen den Gewinn 
schmälern können. 

Dabei ging es um einen 
Einzelunternehmer, des-
sen Geschäftstätigkeit im 
Anbieten von Werbekon-
zepten bestand. Der Un-
ternehmer investierte 
gleichzeitig in verschiede-
ne „New Economy“ Titel, 
die an der Börse nicht re-
üssierten und Verlust 
schrieben. Der Unterneh-
mer schrieb die Titel ab 
und verrechnete die Ab-
schreibungen mit seinem 
Gewinn aus der Tätigkeit 
mit Werbekonzepten mit 
der Begründung, es handle 
sich um Geschäftsver-
mögen. 

Das Bundesgericht ver-
neinte die Möglichkeit der 
Abschreibung, weil für das 
Geschäftsvermögen ver-
schiedene Voraussetzun-
gen gelten: 
 
• es muss eine enge wirt-
schaftliche Beziehung 
zwischen der Beteili-
gung am Unternehmen 
und der Kapitalgesell-
schaft bestehen 

• die Beteiligung muss für 
Geschäftszwecke erwor-
ben werden oder 

• sie verschafft dem Un-
ternehmer einen mass-
geblichen Einfluss auf 
eine Gesellschaft, die 
seiner geschäftlichen 
Tätigkeit entspricht. 

 
Aus diesen Gründen quali-
fizierte das Bundesgericht 
die Beteiligung nicht als 
Geschäfts-, sondern als 
Privatvermögen, das nicht 
abgeschrieben werden 
kann. (Quelle: BGE  

2C_600/2010 vom 
6.1.2011) ���� 
 



Was ist ein Erbaus-
kauf? 
 

Unter einem "Erbaus-
kauf" oder auch "Erbab-
findungsvertrag" ver-
steht man einen Erbver-
zichtsvertrag im Sinne 
von Art. 495 ZGB. Der Er-
be verzichtet damit auf 
seinen gesetzlichen Erban-
spruch, d.h. er ist nicht 
mehr gesetzlicher Erbe. 
Das bedeutet, sein Recht 
auf den Pflichtteil kann 
beseitigt werden, ohne 
dass Enterbungsgründe 
vorliegen. 

Dieser Erbverzicht gilt 
nicht nur für den ver-
zichtenden Erben, sondern 
auch für dessen Nach-
kommen, sofern im Erb-
vertrag nichts anderes ge-
regelt wurde. Der Erb- 
bzw. Erbverzichtsvertrag 
ist von einem Notar öffent-
lich zu beurkunden. 

Der Erbverzicht kann ent-
geltlich oder unentgeltlich 
sein. In der Regel wird der 
Erbverzicht gegen eine 
angemessene Abfindung 
geleistet, weshalb man 
von "Erbauskauf" oder 
"Erbabfindung" spricht.  

Die Vorteile liegen in der 
einfacheren späteren Erb-
teilung. Darüberhinaus 
kann der Erbe sofort über 
das Erbe verfügen. 

Der Erbverzicht kann die 
ganze Erbquote oder nur 
einen Teil davon betreffen. 
Der Verzicht ist verbindlich 
und unabhängig von der 
weiteren (wirtschaftlichen) 
Entwicklung.  

Die Grössenordnung des 
Betrags bzw. der Abfin-
dung ist frei wählbar, es 
muss nicht der gesetzliche 
Erbteil ausbezahlt werden. 
Im Übrigen weiss nie-

mand, wie gross ein Erbe 
beim Tod des Erblassers 
sein wird.  

Erweist sich die Abfindung 
nach dem Tod des Erblas-
sers jedoch als zu gross, 
so unterliegt sie der Her-
absetzung, soweit sie den 
Pflichtteil des Verzichten-
den überschreitet (Art. 
535 ZGB und 527 Ziff. 2 
i.V.m. Art. 523 ZGB).  
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Wissenswertes zu 
Arztzeugnissen 
 
Arztzeugnisse dienen in 
der Praxis nicht nur zur 
Bestätigung einer krank-
heitsbedingten Abwesen-
heit des Mitarbeitenden 
sondern sind auch wichtig 
bei Kündigungen und im 
Zusammenhang mit Lei-
stungen der Sozialwerke. 
Deshalb regeln die meis-
ten Arbeitgeber im Ar-
beitsvertrag oder im Per-
sonalreglement, dass der 
Arbeitnehmer bei Krank-
heit von mehr als drei Ta-
gen ein Arztzeugnis mit-
bringen muss. 

Der Arbeitgeber hat das 
Recht, ab dem ersten Tag 
ein Arztzeugnis zu ver-
langen, wenn es der Ar-
beitsvertrag nicht aus-
drücklich ausschliesst. Ei-
ne Pflicht zur unauf-
geforderten Vorlage eines 
Arztzeugnisses besteht nur 
dann, wenn dies im Ge-
samtarbeitsvertrag oder 

im Einzelarbeitsvertrag 
ausdrücklich vereinbart 
wurde.  

Grundsätzlich gilt, dass 
der Arbeitnehmer den Be-
weis für seine Arbeitsun-
fähigkeit erbringen muss, 
wenn er daraus Rechte wie 
z.B. Lohnfortzahlungs-
pflicht wegen Krankheit 
oder Unfall oder Kündi-
gungsnichtigkeit geltend 
machen will. 

Hat der Arbeitgeber Zwei-
fel an der Richtigkeit eines 
Zeugnisses, so kann er auf 
seine Kosten vom Arbeit-
nehmer eine vertrauens-
ärztliche Untersuchung 
verlangen. Dies ist auch 
dann möglich, wenn im 
Arbeitsvertrag nichts ge-
regelt ist. Ist das Arzt-
zeugnis vom Mitarbeiten-
den nicht beweiskräftig 
und verweigert er eine 
vertrauensärztliche Unter-
suchung oder zögert diese 
bewusst hinaus, begeht er 
eine Beweisvereitelung. 
Die daraus resultierenden 
Folgen der Beweislosigkeit 
hat er im Fall einer ge-
richtlichen Streitigkeit zu 
tragen. 

Verweigert der Mitarbei-
tende die vertrauensärztli-
che Untersuchung trotz 
zweimaliger schriftlicher 
Aufforderung des Arbeit-
gebers und obwohl diese 
im GAV vorgesehen ist, 
kann der Arbeitgeber dem 
Mitarbeitenden ausnahms-
weise fristlos kündigen.  

Rückwirkende Arzt-
zeugnisse sind nicht un-
problematisch, da ein Arzt 
nur eingeschränkt beurtei-
len kann, ob die behaupte-
te Arbeitsunfähigkeit tat-
sächlich im Zeitpunkt vor 
der ärztlichen Untersu-
chung vorgelegen hat. 
Trotzdem kommen Ar-
beitsunfähigkeitsbescheini-



gungen mit Rückwirkung 
oft vor, weil sich ein Pati-
ent nicht bereits am ersten 
Krankheitstag vom Arzt 
untersuchen lässt. In Aus-
nahmefällen können sol-
che Zeugnisse gerecht-
fertigt sein. 

Unfall und Krankheit kön-
nen auch nur zu einer 
teilweisen Arbeitsun-
fähigkeit des Mitarbei-
tenden führen. Problema-
tisch sind diejenigen Fälle, 
in denen der Mitarbeitende 
Teilzeit arbeitet und vom 
Arzt wegen Krankheit z.B. 
zu 50% arbeitsunfähig ge-
schrieben wird.  
 
Ohne andere Informatio-
nen versteht sich das 
Zeugnis so, dass sich die 
tägliche Arbeitszeit um 
den angegebenen Prozent-
satz reduziert. Doch gibt 
es hierzu keine klaren Re-
geln; sinnvollerweise ent-
hält das Arztzeugnis ent-
sprechende Hinweise dar-
auf, ob das tägliche Ar-
beitspensum zu reduzieren 
ist oder ob der Arbeitneh-
mer ganze Tage der Arbeit 
fern bleiben kann. Nöti-
genfalls muss der Arzt da-
zu kontaktiert werden. 

Bei einer verspäteten 
Abgabe des Arztzeugnis-
ses kann der Arbeitgeber 
die Lohnfortzahlung solan-
ge verweigern, bis der Ar-
beitnehmer den Beweis für 
seine Arbeitsunfähigkeit 
mittels Arztzeugnis er-
bringt. 

Erscheint ein Arbeitneh-
mer zur Arbeit, obwohl er 
von seinem Arzt zu 100% 
arbeitsunfähig geschrieben 
worden ist, bedeutet dies 
nicht, dass das Arztzeug-
nis ungültig ist. Ein ärztli-
ches Arbeitsunfähigkeits-
zeugnis hat nicht immer 
zur Folge, dass alle Arbei-

ten ausgeschlossen sind. 
(Quelle: Roland Müller, 

AJP, 2010)���� 

 

 

 

 

 
 

Unbezahlter Urlaub 
verlängert die Pro-
bezeit nicht  
 
Das Bundesgericht hatte 
zu entscheiden, ob die 
Probezeit durch einen un-
bezahlten Urlaub um des-
sen Zeitspanne verlängert 
werden kann. Dabei ging 
es um einen Arbeitgeber, 
der die Mitarbeiterin nach 
dem unbezahlten Urlaub in 
der vereinbarten Kündi-
gungsfrist von drei Tagen 
entliess.  
 
Das Bundesgericht hat nun 
in letzter Instanz ent-
schieden, dass die Kün-
digung nichtig ist. Denn 
laut Gericht darf die Pro-
bezeit nicht um die Dauer 
eines unbezahlten Urlaubs 
verlängert werden. Eine 
solche Verlängerung ist 
gemäss Arbeitsrecht nur 
wegen Krankheit, Unfall 
oder Erfüllung der Mili-
tärpflicht zulässig. (Quelle: 
BGE 4A_406/2010 vom 

14.10.10) ���� 
 

 

Vergütungszinsen 
unterliegen der 
Einkommenssteuer 
 
Der Vergütungszins, den 
das Steueramt dem Steu-
erpflichtigen für geleistete 

Akontozahlungen erstattet 
oder gutschreibt, unter-
liegt der Einkommens-
steuer und muss deklariert 
werden. (Quelle: Steuer-
rekurskommission ZH vom 

3.9.2010) 
 

 
Abgrenzung zwi-
schen Arbeits-
vertrag und Gesell-
schafterverhältnis 
 
Wenn Mitarbeiter und Vor-
gesetzte die Gründung ei-
ner Gesellschaft planen, 
muss eine klare Abgren-
zung zwischen Gesell-
schafterverhältnis und Ar-
beitsvertrag gemacht wer-
den. 
 
Das Bundesgericht be-
zeichnet als wesentliches-
Unterscheidungs-Kriterium 
das sog. Subordina-
tionsverhältnis oder 
Über-Unterordnungsver-
hältnis.  

Anzeichen für eine Subor-
dination sind 

• ein fixes und regelmäs-
siges Salär 

 
• die Bereitstellung eines 
Arbeitsplatzes und von 
Arbeitswerkzeugen 

 
• die Übernahme des Ge-
schäftsrisikos durch den 
Arbeitgeber 

 
• der Abzug von Sozial-
versicherungsbeiträgen 
durch den Arbeitgeber 

 
• die Qualifikation des 
Verhältnisses seitens 
der Steuer- und Sozial-
versicherungsbehörden. 

Bei einer einfachen Gesell-
schaft ist dagegen kein 
Subordinationsverhältnis, 
sondern ein Gleichord-
nungsverhältnis gegeben. 



Die gleichberechtigten 
Mitglieder der einfachen 
Gesellschaft teilen das Un-
ternehmerrisiko und haben 
keinen Anspruch auf ein 
Salär.  
(Quelle: BGE 4A_194/ 

2011 vom 5.7.2011 ) ���� 
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